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Text 

Beschlüsse der Hauptversammlung 

§ 221. (1) Der Verschmelzungsvertrag wird nur wirksam, wenn die Hauptversammlung jeder 
Gesellschaft ihm zustimmt. 

(2) Der Beschluß der Hauptversammlung bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei 
der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann eine größere Kapitalmehrheit 
und weitere Erfordernisse bestimmen. 

(3) Sind mehrere Gattungen von stimmberechtigten Aktien vorhanden, so bedarf der Beschluss der 
Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit eines in gesonderter Abstimmung gefassten Beschlusses der 
Aktionäre jeder Gattung; für diesen gilt Abs. 2. 

(4) Der Verschmelzungsvertrag (dessen Entwurf) ist in die Niederschrift über den Beschluß 
aufzunehmen oder dieser als Anlage beizufügen. 


